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1647 August 5 . , Glarus A
SCHREIBEN VON HEINRICH SCHWARZ AN [ALT] AMMANN[UND DERZEITIGEN

STADT- UND AMTSRAT] BEAT II . ZURLAUBEN, ZUG

"Jch hette billich sollen , undt wellen vor minem Abreisen von Zug dem hem

Valedieieren , undt wegen mir vom hem vilfaltig erzeigten guotthaten . . . höch¬

lich Zu dancken , auch die mehrmalen Zugstattete importunitet Zu entschuldigen:

so hatt des Hem abwesen solches nit Zuglasssen : will hiemit nebett höchster

dancksagung solches alles in . . . bester form gegent dem H. abglegt haben . . . ;

erkhennentt beineben wol , das ich nit allein Zur Satisfaction Zu gring , son¬

der auch in gebühr und dancksagung an Worten ermanglen thuon : also allein die

Erkhantnus solcher mir erzeigter guotthaten diss mal mit disem gringen prae-

sent dem hem Zu verston geben wellen . . . in Hoffnung Zu seiner Zeit auch die

andere verbleibende schuldigkheit nach vermögen in das Werk Zu sezen . Jch het¬

te dem hem von herzen gern ein guoten alten Schab Ziger übersendt , so hab

ich nit gwüst ob dess hem hushaltung der glichen speisen duldet , oder nit.

Jst dem hem darmit gedient , welle er gebetten sin , undt bei erst gebender

occasion unser Landts Craft lassen abfordern , soll so guot gsent werden , als

mans haben kan.

Demnach soll ich dem hem nit verhalten , das in seinem abwesen mir mit treüw-

worten angmuotet worden ich solle undt müösse umb die wahren , wan ichs von Zug

abfüore , ein Aufschlag brief geben : da doch eben selbigen tags von Eüch mei¬

nen Gnedigen herren [Ammann und Rat von Stadt und Amt Zug] ein undt andere
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Ehrkhantnus ergangen ; das Nemlich die güoter , hus , garten ete . dan Söhnen für

Jnen Zeigten Vortheil sollendt bliben ohne intrag etc . undt hingegen das Jch

die wahren ohne Aufschlagbrief solle undt möge abfüören : das erste ist mit un¬

serem höchsten nachtheil effectuiert worden , der ander aber ohngültig geach¬

tet ; also das ich aus sonderem verdrus die albereit impacte wahren , dem

[Schneider - ] M[ eister ] Hans S c h l e y Zu kauffen geben müosen , nit ohne

mein schaden : bey uns ist ein Ehrkhantnus so wol gültig , als die ander : es

sie dan das ich nit recht bricht sie worden.

Es ist dem hem auch beineben bewüst , das dem Schw . Michel M ü ö s l i n

[ - es ist nicht ganz klar , ob es sich um den bereits im März 1647 verstorbenen

Tuchhändler Michael Müöslin handelt - ] 200 gl . nebent den 3800 gl . (so der

Söhn führling war ) uf den güotem und hus verzaigt worden : aber dem vertrag

stracks zu wider solche 200 gl . hindan gnomen worden , undt an besten schul¬

den Jmme ersezt , undt also uns nit allein solches entzogen , sonder müosent

auch den schaden lide >i, in derme die güoter undt huss merers wert , dan aber

der führling , erfordert : als des hem selbst eigne bekhantnus in dem vertrag

aufweist.

Undt dieweil nun . . . albereit dem vertrag welcher durch solche ansechenliche

Ehrenpersohnen mit offner Tedung , ohne Zwang , mit gabner handt undt dancksa-

gung , aufgsezt , undt beiderseits angnommen worden , ingriff beschechen ; so ist

Zu besorgen man werde sich mit der Zeit nit Schemen auch andere Puncten Zu

löchern undt Zu schwechen Jnsonderheit wan von disen Ehren Persohnen under

welchen der grösste theil vil Jar uff sich haben , todts verfahren solten . Soll

auch dem hem nit verhalten , das albereit Reden spargiert worden , als wan man

Zu gebender occasion ermelten vertrag aufwerffen weite ; undt speciatim , das

obglichwol ein Sohn ladig absturbe oder anderst Veränderung bscheche , das von

Jmme verlassner führling allein den überblibenden Söhnen , undt nit den Töch¬

tern zughörig sie : da doch der vertrag ohne alle exception oder Vorbehalt,

alles das Erb so vom Vater nachen langt , den Rinden in Gmein zusagt.

Wie nun disem Zu remedieren sie , will ich den hem Zum höchsten undt fründt-

lichsten umb ein . . . vetterlichen Rhatt gebetten haben , mit der gwüssen Zu¬

versicht der herr werde die unbilligkheit abwenden , undt hingegen hilf Zu dem

leisten was das Götliche undt billiche Recht ausweist.

Ob man von nöten habe das diser vertrag diœch mein Gnedig heren von Statt

undt Ampt ratificiert werde , undt hiemit allem Arglist vorbauwen werde , will

ich alles dess hem hochen verstandt heimgsezt , undt mich dem selbigen in

allweg underworffen haben.
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Es sindt noch etwas Sachen Zu theilen , als Schw . fendrich [Hans Jakob ?] Mos

[=M ο o s , von Zug] dem hem brichten kan , daran gibt man kein guot wort . Es

Zeigt mir beineben H. [Stadt - und Amtsrat ] haupt . [ Wilhelm ?] Heinrich

Zu meim abreisen an , das der inzogne Bluom von den güotem auch Zu theilen

sie ; weiss auch hierumb kein bricht ; ist sunsten noch alts heüw , spreüwi , wa¬

gen , undt anders in der grossen Matten verbliben . So ist dem hem auch in wüs-

sen , das ich mich (wie dan der alte H. Seckeimeister [der Stadt Zug , Kaspar]

Letter  bricht geben ) vor euch minen Gnedigen hem erklagt hab wegen das

der Michel umb 7 oder 8 dublen ein Püffel [ in ] Zurzach aus anverthrauwtem

undt den kaufhem Zughörigem gelt unverschampter weyss erkaufft hatt ; undt

also bei Rechnung verbliben ist (als ich solches nach gethoner Rechnung auf-

gschriben hab ) 43 guot gl . so hab ich abermalen nüt von disem gebührenden an-

theil . . . haben können : da aber hingegen 115 gl . , so ich den kindem per re¬

sto schuldig verblib , also bar an gält erfordert worden , undt nur nit beitt

ghabt , biss das bei den hem Cappucinem [ in Zug ?] ligende Tuoch Zu gelt

gmacht , oder aber die Zins , so meiner frauw verfallen , inzogen worden.

Wider ist auf undt angnommen worden , das von ingebnen oder verzeigten schul¬

den etwas abgieng wegen gegen Rechnung , oder ungichtigkheit , das solche schul¬

den söllent ersetzt undt ergenzt werden . Biss ist gegen der Muoter undt Kin¬

dem effectuiert , undt uns abzogen worden , hingegen will man mir an den defect

nit allein nüt ersezen , sonder troüwt man noch (als H. Schw . Fendrich Mos

weist ) wihr werden die Zins , so diss Jar verfallen , bald bezalt haben.

Also sicht der herr wie dise Sachen gegen ein andern sechen undt Jmme hiemit

. . . zu erduren geben ob die billig - oder unbilligkheit hierin braucht werde,

oder nit . Man hatt mir auch von gmelten 115 gl den Zins armuoten wellen , wel¬

chen doch ich weder versprochen , noch auch mir Jemalen Zu gmuotet worden.

Dem hem auch nit verhalten soll , das die hinderhaltung meiner Frauwen erb-

theils (welchen Zu Zug ich wol liden mag wil die Zins grösser dan bei uns [ in

Glarus ] ) als mein Widerpart fürgibt , damit , wil mein frauw Jrer geschwüster-

ten Erb praetendiere , sie die geschwüsterte hingegen Jres ererbten guots hal¬

ben Zu gebendem fahl , auch Versicherung habent . Mit höchster pitt der herr

welle diss mein wéitleüffig schreiben Zu guotem verston , undt glauben das die

sondere Confidents . . . Zu dem hem mich in solches weittschweiffen bracht

hatt , Jme hiemit mein anligen Zu entdecken . . . undt . . . hilf undt rhat bei

dem hem Zu suochen undt verhofentlieh Zu finden . "

Original AH 66 , 313 - 315
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